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§ 22 BO 1994

BO 1994 - Betriebsordnung fur den nichtlinienmal3igen Personenverkehr

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.09.2020

1. (1)Gepackstiucke, die den Verkehr oder den Betrieb gefahrden oder behindern oder das Fahrzeug beschmutzen
oder beschadigen kénnen, sowie bdsartige oder beschmutzte Tiere kdnnen von der Beférderung ausgeschlossen
werden; ebenso Hunde, die keinen Maulkorb tragen. Tiere durfen nicht auf Sitzplatzen untergebracht werden.

2. (2)Personen, die die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder die Mitfahrenden gefdahrden, kénnen von der
Beférderung ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere flr

1. 1.Betrunkene und Personen mit fieberhaften Infektionskrankheiten;

2. 2.Personen, die erkennbar gefahrliche Gegenstande oder Stoffe mit sich fihren, sofern sie nicht dem in§ 74
Z 4 StGB angefluhrten Personenkreis angehdren;

3. 3.Personen, die den Lenker beschimpfen, im Fahrzeug randalieren oder das Fahrzeug beschmutzen oder

beschadigen.

In Kraft seit 01.01.1994 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/74
file:///

	§ 22 BO 1994
	BO 1994 - Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr


